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Bernhard Sauer, Regierungsdirektor im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA)

„Die Umweltprämie“
Ein Rückblick aus der Sicht der administrierenden Behörde

Am 14. Januar 2009 beschloss
die damalige, aus einer großen
Koalition bestehende Bundesre-
gierung als eine von mehreren
Maßnahmen innerhalb des Kon-
junkturpaketes II die Einführung
der sogenannten Umweltprämie.
Vor dem Hintergrund einer zuneh-
mend rückläufigen konjunkturel-
len Entwicklung im Laufe des Jah-
res 2008, von der insbesondere
auch die deutsche Automobilwirt-
schaft betroffen war, plante man
ein Instrument, das unter Einsatz
von zunächst 1,5 Mrd. Euro Haus-
haltsmitteln zwei Zwecke gleich-
zeitig verfolgen sollte.

Zum einen sollte die erlahmte
Nachfrage nach Neufahrzeugen
auf Seiten der Konsumenten
möglichst kurzfristig wirksam
stimuliert werden, zum anderen
sollten alte, hohe Schadstoffemis-
sionen verursachende Fahrzeuge
durch neue, umweltfreundlichere
ersetzt werden. Es galt also inner-
halb kürzester Zeit eine wirt-
schaftsfördernde Maßnahme zu
konzipieren und umzusetzen, die
diesen beiden Zielen ausreichend
Rechnung trägt, aber auch soge-
nannte Mitnahmeeffekte wie auch
den betrügerischen Missbrauch
soweit wie möglich ausschließt.

Diese Aufgabe stellte sowohl die
beteiligten Bundesministerien wie
auch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) als ausführende Behörde
vor eine Vielzahl von rechtlichen,
organisatorischen, logistischen
und informationstechnologischen
Herausforderungen, von denen im
Folgenden schlaglichtartig berich-
tet werden soll.

Übertragung der Aufgabe auf
das BAFA

Noch in derselben Januarwoche
des Jahres 2009 war die Ausfüh-
rung der Aufgabe „Umweltprä-
mie“, für die der Volksmund sehr
schnell den Namen „Abwrackprä-
mie“ prägte, auf das BAFA über-
tragen worden. Bereits am 16. 01.
2009 veröffentlichte das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) eine Presse-
mitteilung, welche in zehn aufge-
führten Punkten erläuterte, welche
Voraussetzungen erfüllt sein muss-
ten, um in den Genuss der Prä-
mie zu gelangen.

War man zunächst sowohl auf Sei-
ten der Verbände der Automobil-
wirtschaft wie auch auf Seiten des
BAFA von sehr zurückhalten-
den Schätzungen von maximal
300.000 Förderfällen ausgegan-
gen, so wurden alle Beteiligten
sehr schnell von der Wirklichkeit
überrascht. Schon die Resonanz
auf eine kurzfristig veröffentlich-
te Servicehotline-Telefonnummer
vom 19. 01. 2009 ließ erahnen,
was für ein „Verwaltungstsunami“
auf das BAFA zurollen würde. Al-
lein an diesem Tage verzeichnete
man 269.000 Anrufversuche im
BAFA, was zur Folge hatte, dass
die Telefonanlage des Hauses pha-
senweise komplett ausfiel.

Voraussetzungen der Umwelt-
prämie

Nach den Vorstellungen der dama-
ligen Bundesregierung sollten für
die Gewährung der Umweltprämie
im Wesentlichen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein:

• Erwerb oder Leasing eines
Neufahrzeuges oder Jahreswagens
zwischen dem 14. 01. und dem
31.12. 2009,

• Zulassung des Neufahrzeuges
auf den Antragsteller im Inland,

• Neufahrzeug/Jahreswagen
musste mindestens die Anforde-
rungen der Emissionsvorschrift
Euro 4 erfüllen,

• Verschrottung eines mindestens
neun Jahre alten Altfahrzeuges
welches mindestens ein Jahr lang
in Deutschland auf den Antragstel-
ler zugelassen war,

• im Falle des Erwerbs eines Jah-
reswagens durfte dieser nur einmal
zuvor auf einen ausgewählten
Kreis von Organisationen oder
Personen zugelassen gewesen
sein.

Bei 1,5 Mrd. Euro Haushaltsmit-
teln und einer festgelegten Prä-
mienhöhe von 2.500 Euro war
also in 600.000 Fällen eine Aus-
zahlung denkbar, sofern das Vor-
liegen der soeben genannten Vo-
raussetzungen zuvor vom BAFA in
jedem Einzelfall festgestellt wor-
den war.

Verwaltungsverfahren des
BAFA

Das BAFA musste also zusammen
mit dem BMWi ein Verwaltungsver-
fahren entwickeln, das möglichst
mit minimalem bürokratischem
Aufwand zu einer schnellen Aus-
zahlung der Prämie führte. Nur so
war zeitnah der erwünschte kon-
junkturelle Stimulanzeffekt zu er-
zielen. Zum anderen sollten aber
die oben genannten Voraussetzun-
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gen zuverlässig abgeprüft worden
sein, weil nur so Mitnahmeeffek-
ten und Missbrauchsfällen entge-
gengewirkt werden konnte.

Hierzu waren zunächst u. a. die
folgenden administrativen Hürden
zu nehmen:

• eine das Verfahren regelnde
Richtlinie musste im Bundesan-
zeiger veröffentlicht werden,

• ein alle Prüfpunkte berücksich-
tigendes Antragsformular musste
konzipiert werden,

• in entsprechenden Veröffentli-
chungen musste den Bürgern das
Verfahren erläutert werden,

• die von den Antragstellern zu
erbringenden Nachweisunterlagen
mussten festgelegt werden,

• ein Computerprogramm für die
Bearbeitung der Anträge musste
programmiert und implementiert
werden,

• ein Personalkörper mit fachlich
geeigneten Mitarbeitern musste in
kurzer Zeit aufgebaut werden,

• abertausende per Brief, Fax
und E-Mail eingegangene Anfra-
gen sollten beantwortet werden,

• eine funktionierende Telefon-
hotline musste aufgebaut werden,

• eine effektive Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit musste organi-
siert werden, da die Umweltprämie
in der bundesdeutschen Öffent-
lichkeit durchaus umstritten war
und deshalb eine ungeahnte Re-
sonanz erfuhr.

Schon bald stellte sich heraus,
dass der einzig gangbare Weg für
das BAFA ein einstufiges Verfah-
ren war, in dem der Antragsteller
alle Nachweisunterlagen zusam-
men mit dem ausgefüllten An-
tragsformular in einem Akt dem
BAFA vorzulegen hatte. Diese wur-
den von einem unter Vertrag ge-
nommenen Partner, der Deutschen
Post AG, zuvor eingescannt und

anschließend als elektronischer
Datensatz in das EDV-System ein-
gespielt. Nur auf diesem Wege war
in einem solchen Massenverfah-
ren durch eine papierlose Bearbei-
tung am PC eine halbwegs akzep-
table Bearbeitungszeit zu erzielen.

Ein weiterer Vorteil dieses Verfah-
rens war, dass die Antragsteller
lediglich Kopien ihrer Fahrzeug-
papiere vorlegen mussten und kei-
ne Originalfahrzeugscheine oder
-briefe dem BAFA einzureichen
waren.

Notwendige Umstellungen im
Verfahren

Dieser Vorteil wurde jedoch
zumindest zum Teil durch die in
den Medien auftauchenden Be-
richte über Altfahrzeuge, die mit
und ohne Fahrzeugbrief nach Os-
teuropa oder auch nach Afrika ver-
bracht worden sind, beschränkt.
So musste das BAFA bereits An-
fang März dazu übergehen, von
den Antragstellern die Original-
fahrzeugbriefe zu verlangen, um
so diesem Missbrauch entgegen-
zuwirken.

Weitaus einschneidender für das
Verfahren war jedoch der Um-
stand, dass in den Autohäusern
langsam aber sicher die zur Ver-
fügung stehenden Neufahrzeuge
zur Neige gingen. Bei zu diesem
Zeitpunkt nur noch 200.000 zur

Verfügung stehenden Fördermög-
lichkeiten machte sich innerhalb
des interessierten Publikums eine
zunehmende Verunsicherung breit.
Konnte man wirklich noch sicher
sein, die Umweltprämie später
auch zu erhalten, wenn man das

Neufahrzeug nicht sofort erhielt,
sondern erst lange Lieferfristen
abzuwarten hatte? Erst nach Er-
halt konnte man ja das neue
Fahrzeug bei der Zulassungsstelle
anmelden und damit seinen An-
trag wirksam stellen. Die Gefahr,
nicht mehr zu den 200.000
Glücklichen zu zählen, wuchs von
Tag zu Tag.

Aufgefordert von der Politik trug
das BAFA diesem Umstand Rech-
nung, indem es zum 30.03.2009
vom einstufigen auf das zwei-
stufige Verfahren überging. Hier-
bei waren vom Antragsteller
zunächst nur einige wenige Anga-
ben zum Altfahrzeug zu machen
und zusätzlich ein Kaufvertrag
oder eine verbindliche Bestellung
über ein Neufahrzeug vorzulegen.

Daraufhin erhielt er einen soge-
nannten Reservierungsbescheid,
welcher ihm die Prämie bis zu
neun Monate sicherte. Ausrei-
chend Zeit also, um einen später
gelieferten Neuwagen noch recht-
zeitig bei der Zulassungsstelle
anzumelden und anschließend alle
geforderten Nachweisunterlagen
einzureichen.
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Erstmals Online-Antragstellung
in einem Massenverfahren

Gleichzeitig mit dieser Verfahrens-
umstellung änderte das BAFA aber
auch die Art und Weise der Antrag-
stellung. Um nicht in einer Flut
von Nachweisunterlagen zu ersti-
cken und um mit größtmöglicher
Exaktheit feststellen zu können,
welcher der noch glückliche sechs-
hunderttausendste Antragsteller
ist, ging man von der rein papier-
nen Antragstellung auf ein aus-
schließlich über das Internet per
Online-Antrag durchzuführendes
Verfahren über. Pünktlich zum
30.03. 2009 wurde mit einem
externen Partner zusammen ein
Online-Portal eröffnet, über das
sogar mehrere Tausend Anträge
gleichzeitig gestellt werden konn-
ten. Die Schwierigkeiten, die die-
ses Portal am ersten Tag seiner
Eröffnung zu erleben hatte, sind
in der Presse und den Medien aus-
führlich thematisiert worden. Sie
wurden jedoch schon in den fol-
genden Tagen vom BAFA behoben.

Aber auch diese notwendig gewor-
dene Umstellung wurde in gewis-
ser Weise wiederum – diesmal von
der Politik – überholt. Es hatten
nämlich aufgrund des durchschla-
genden Erfolges der Umweltprä-
mie längst Überlegungen einge-
setzt, den Betrag der verfügbaren
Haushaltsmittel kräf-
tig zu erhöhen. Dies
führte am Ende dazu,
dass zum 1. Juli das
einschlägige Gesetz
in Kraft trat, mit dem
die Haushaltsmittel
der Umweltprämie
von 1,5 Mrd. Euro auf
nunmehr insgesamt
5 Mrd. Euro erhöht
worden sind. Nun
konnte das BAFA al-
so ca. 2 Millionen
Antragstellern zum
glücklichen Erhalt
der Prämie verhelfen.

Es dauerte dann
lediglich noch bis

zum 02. September des Jahres
2009, bis auf dem Online-Portal
des BAFA so viele Anträge einge-
gangen waren, dass die zur Verfü-
gung stehenden 5 Mrd. Euro För-
dermittel als erschöpft angesehen
werden mussten. Daher wurde
zum 02. 09. 2009 das Portal ge-
schlossen. Eine weitere reguläre
Antragstellung war nun nicht mehr
möglich.

Da jedoch den Inhabern des o.g.
Reservierungsbescheides noch bis
zum 31. 07. 2010 Zeit gewährt
wurde, die erforderlichen Nach-
weisunterlagen beim BAFA einzu-
reichen, sind auch heute noch
einige wenige Fälle nicht abge-
schlossen. Hinzu kommen die
noch offenen Rechtsmittel- bzw.
Klageverfahren.

Insgesamt lässt sich aber festhal-
ten, dass beide mit der Umwelt-
prämie verfolgten Ziele durchaus
erreicht worden sind. Neben der
Verlängerung des Kurzarbeitergel-
des wurde die Umweltprämie als
eines der Mittel der Bundesregie-
rung genannt, die dem Land ge-
holfen haben, erstaunlich unbe-
schadet aus der weltweiten
Wirtschaftkrise der vergangenen
Jahre hervor zu gehen. Darüber hi-
naus lassen sich aber auch positi-
ve Wirkungen für die Umwelt fest-

stellen. So stellte z. B. das Insti-
tut für Energie und Umweltfor-
schung Heidelberg (IFEU) bereits
in einer am 31.08. 2009 veröf-
fentlichten „Ersten Bilanz Ab-
wrackprämie und Umwelt“ auf
Seite 7 fest, dass die ermittelten
Schadstoffrückgänge hoch sind (s.
unter www.bafa.de – Wirtschafts-
förderung – Umweltprämie – Publi-
kationen – Studie Abwrackprämie).

Der Artikel stellt keine amtliche Bewer-
tung der Maßnahme Umweltprämie dar.
Vorgenommene Bewertungen geben aus-
schließlich die persönliche Auffassung
des Autors wieder.

Der Autor ist seit 1989 im Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als
Volljurist tätig. Zur Zeit leitet er das Re-
ferat 425. Dieses Referat ist unter an-
derem für die Abwicklung der Umwelt-
prämie zuständig.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) ist eine Bundes-
oberbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) mit Sitz in Eschborn
bei Frankfurt. Zur Zeit beschäftigt es ca.
750 Mitarbeiter. Seine Aufgabenschwer-
punkte liegen in den Bereichen Wirt-
schafts- und Handwerksförderung, En-
ergie und Ausfuhrkontrolle. In diesen
Schwerpunkten erledigt es Aufgaben für
das BMWi, aber auch für das Bundes-
umweltministerium und das Bundesge-
sundheitsministerium.

Das Thema „Abwicklung der Umweltprä-
mie – Lessons learned“ war auch Teil
der Sitzung des AWV-Arbeitskreises 1.3
„Bürokratientlastung der öffentlichen
Verwaltung“ am 21. 09. 2010.
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